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Amtsblatt für das Amt Britz-Chorin-Oderberg Nr. 11 24. November 2017

Erste Satzung  
zur Änderung der Hauptsatzung  

des Amtes Britz-Chorin-Oderberg 
vom 10. November 2017

Der Amtsausschuss des Amtes Britz-Chorin-Oderberg hat aufgrund der §§ 4 
und 28 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 140 der Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBI. I/07, Nr. 19, 
S. 286), die zuletzt durch das Gesetz vom 10. Juli 2014 {GVBI. I/14, Nr. 
32, S. 23) geändert worden ist, am 9. November 2017 folgende Satzung 
beschlossen:

Artikel 1
Änderung der Hauptsatzung 

des Amtes BrItz-Chorin-Oderberg
Die »Hauptsatzung des Amtes Britz-Chorin-Oderberg« vom 8. April 2016 
wird wie folgt geändert:

1.  § 9 wird durch folgenden § 9 ersetzt:

»§ 9
Seniorenbeirat

(1)  Der Amtsausschuss richtet für die Vertretung der Interessen von 
älteren Einwohnern der amtsangehörigen Gemeinden einen Beirat 
ein.

 Der Beirat führt die Bezeichnung »Seniorenbeirat des Amtes Britz-
Chorin-Oderberg« und besteht aus dreißig Mitgliedern. Der Beirat 
setzt sich aus zwei Einwohnern jedes Ortsteiles einer amtsangehö-
rigen Gemeinde zusammen1. Stehen in einem Ortseil weniger als 
zwei Mitglieder zur Verfügung, hat das auf die Arbeit des Beirates 
keine Auswirkungen.

(2)  Die Mitglieder des Beirates, die Einwohner einer amtsangehörigen 
Gemeinde sein müssen, werden vom Amtsausschuss für die Dauer 
der Wahlperiode des Amtsausschusses durch Beschluss festge-
legt. Vorschläge sind bei der Amtsverwaltung einzureichen.

(3)  Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 
stellvertretenden Vorsitzenden. Der Vorsitzende vertritt den Beirat 
gegenüber den Organen des Amtes. Der Amtsdirektor, von ihm be-
auftragte Personen und Mitglieder des Amtsausschusses haben 
bei Sitzungen des Beirates ein aktives Teilnahmerecht.

(4)  Die Mitglieder des Beirates sind ehrenamtlich tätig und erhalten 
eine Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der Aufwandsent-
schädigungssatzung des Amtes Britz-Chorin-Oderberg.«

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft.

Britz, den 10. November 2017

Jörg Matthes
Amtsdirektor

1 Bei Gemeinden ohne Ortsteile entsprechend zwei Einwohner der Ge-
meinde.
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Eröffnungsbilanz 01.01.2011 Gemeinde Britz

Bekanntmachungsanordnung

Für die »Eröffnungsbilanz der Gemeinde Britz per 01.01.2011«, die von der Gemeindevertretung Britz am 21.03.2016 beschlossen wurde, und für folgenden
Hinweis:
„Jeder kann gemäß § 85 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) während der Geschäftszeiten des Amtes Britz-Chorin-Oder-
berg Einsicht in die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Britz per 01.01.2011 nehmen.“
wird hiermit die öffentliche Bekanntmachung im »Amtsblatt für das Amt Britz-Chorin-Oderberg«, Ausgabe 11/2017 am 24. November 2017 angeordnet.

Britz, 09.11.2017      Jörg Matthes
       Amtsdirektor
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Eröffnungsbilanz 01.01.2011 Gemeinde Chorin

Bekanntmachungsanordnung

Für die »Eröffnungsbilanz der Gemeinde Chorin per 01.01.2011«, die von der Gemeindevertretung Chorin am 25.08.2016 beschlossen wurde, und für 
folgenden Hinweis:
„Jeder kann gemäß § 85 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) während der Geschäftszeiten des Amtes Britz-Chorin-Oder-
berg Einsicht in die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Chorin per 01.01.2011 nehmen.“
wird hiermit die öffentliche Bekanntmachung Im »Amtsblatt für das Amt Britz-Chorin-Oderberg«, Ausgabe 11/2017 am 24. November 2017 angeordnet.

Britz, 09.11.2017      Jörg Matthes
       Amtsdirektor
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Eröffnungsbilanz 01.01.2011 Gemeinde Parsteinsee

Bekanntmachungsanordnung

Für die »Eröffnungsbilanz der Gemeinde Parsteinsee per 01.01.2011«, die von der Gemeindevertretung Parsteinsee am 11.04.2016 beschlossen wurde, 
und für folgenden Hinweis:
„Jeder kann gemäß § 85 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) während der Geschäftszeiten des Amtes Bhtz-Chorin-Oder-
berg Einsicht in die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Parsteinsee per 01.01.2011 nehmen.“
wird hiermit die öffentliche Bekanntmachung im »Amtsblatt für das Amt Britz-Chorin-Oderberg«, Ausgabe 11/2017 am 24. November 2017 angeordnet.

Britz, 19.11.2017      Jörg Matthes
       Amtsdirektor
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Öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses und Inkrafttretens  
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (VBP) Nr. 01/12-C  

„Revitalisierung der Ragöser Mühle“ Gemeinde Chorin OT Sandkrug

Die Gemeindevertretung Chorin hat in ihrer Sitzung am 26.10.2017 unter 
der Beschluss-Nr. CH-12O12017 den 2. Entwurf des VBP Nr. 01/12-C „Re-
vitalisierung der Ragöser Mühle“, bestehend aus der Planzeichnung und 
den textlichen Festsetzungen, in der Fassung vom 06.10.2017 gemäß § 10 
Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 12 BauGB sowie § 87 
Absatz 1 Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) als Satzung beschlossen.
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Absatz 3 BauGB ortsüblich be-
kannt gemacht.

Der VBP Nr. 01/12-C „Revitalisierung der Ragöser Mühle“ tritt gemäß §  10 
Absatz 3 BauGB mit dieser Bekanntmachung in Kraft.

Der Übersichtsplan (Abgrenzung des Plangebietes) ist Bestandteil dieser 
Bekanntmachung.

Der VBP mit Begründung und zusammenfassender Erklärung können vom 
Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung auf Dauer während der 
Dienststunden 

montags   von 9.00 bis 12.00 Uhr 
dienstags   von 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr, 
donnerstags  von 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr, 
freitags   von 9.00 bis 12.00 Uhr

im Bauamt des Amtes Britz-Chorin-Oderberg in 16230 Britz, Eisenwerkstra-
ße 11 eingesehen werden.

Über den lnhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die 
Rechtsfolgen des § 215 Absatz 1 BauGB und des § 3 Absatz 4 in Verbindung 
mit § 3 Absatz 6 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (Bbg-
KVerf) wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden Verletzungen der nachfolgend genannten Verfahrens- 
und Formvorschriften, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind:

1.  eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrift en,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Vorhabenbezoge-
ner Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes

3.  nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs sowie

4.  gemäß § 3 Absatz 4 der BbgKVerf eine Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschriften der BbgKVerf oder der Bekanntmachungsverordnung 
für das Land Brandenburg (BekanntmV), es sei denn, die Verletzung 
bezieht sich auf
a)  Vorschriften über die Genehmigung (§ 3 Absatz 4 Satz 2 BbgKVerf),
b)  Umstände, die dazu führen, dass sich die Betroffenen aus der tat-

sächlich bewirkten Bekanntmachung nicht in zumutbarer Weise 
verlässlich Kenntnis vom lnhalt der Anderung des FNP verschaffen 
konnten (§ 3 Absatz 4 Satz 3 BbgKVerf),

c)  Vorschriften zur öffentlichen Bekanntmachung der Satzung, die 
einen eigenständigen Verfahrensschritt widerspiegeln, d. h., die 
Fehlerhaftigkeit der Bekanntgabe nicht lediglich einen Verstoß ge-
gen Ordnungsvorschriften darstellt,

d)  Mängel der nach § 3 Absatz 3 Satz 1 BbgKverf vorgeschriebenen 
Ausfertigung, soweit diese wegen fehlerhaften Verfahrensablaufs, 
Fehlschlagen der Beurkundungsfunktion oder ihres Unterbleibens 
unwirksam ist.

Britz, den 10.11.2017

Jörg Matthes
Amtsdirektor
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Flurstücksvezeichnis (Stand 06.10.2017)
Gemarkung Sandkrug, Flur 1, Flurstücke 199/9, 199/24, 366 tlw., 367, 368, 369, 370 tlw.
Übersichtsplan (unmaßstäblich) Abgrenzung des Plangebietes

Quelle: Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg

(Der vorstehende Übersichtsplan erhebt keinen Anspruch auf Rechtsverbindlichkeit, er dient dem besseren Verständnis der Bekanntmachung)
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Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse  
der Gemeindevertretung der Gemeinde Chorin vom 28.09.2017

Öffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: CH-095/2017
Umwidmung von Haushaltsmitteln
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Chorin beschließt die Umwidmung 
der Haushaltsmittel 1220101 30100 5431030  in Höhe von 17.800 € zur 
Verwendung bei  5410101 30100 5431030.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-109/2017
3. Änderung des Flächennutzungsplanes ehemaliges Amt Britz-
Chorin im Parallelverfahren zur Aufstellung des Vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan Nr. 01/12-C „Revitalisierung der Ragöser 
Mühle“ Gemeinde Chorin OT Sandkrug
Beitrittsbeschluss
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Chorin beschließt den Beitritt zu 
den Maßgaben aus dem Bescheid über die Genehmigung vom 03.08.2017 
Akt.-Z.: 61/G-04/17 zur 3. Änderung des Flächennutzungsplanes des ehe-
maligen Amtes Britz-Chorin.
Gemäß der Maßgabe ist in die Planzeichnung die Lage des Geltungsbe-
reiches der 3. Änderung im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin darzu-
stellen. Des Weiteren ist die Begründung um die Notwendigkeit der Um-
wandlung von Flächen für die Landwirtschaft in eine Sondergebietsfläche 
zu ergänzen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-111/2017
Genehmigung einer Eilentscheidung über die Genehmigung einer 
überplanmäßigen Auszahlung für die Errichtung der Straßenbe-
leuchtungsanlage im OT Serwest
Die Gemeindevertretung Chorin genehmigt die vorstehende durch den 
Amtsdirektor im Benehmen mit dem Bürgermeister der Gemeinde Chorin 
getroffene Eilentscheidung über die Genehmigung einer überplanmäßigen 
Auszahlung in Höhe von 52.400,00 EUR für die Errichtung der Straßenbe-
leuchtungsanlage im OT Serwest, Serwester Dorfstraße.
– Beschluss angenommen

Nichtöffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: CH-074/2017
Verkauf eines unbebauten Grundstückes – Gemarkung Buchholz, 
Flur 1, Flurstück 11
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-100/2017
Erwerb eines unbebauten Grundstückes – Gemarkung Senftenhüt-
te, Flur 1, Flurstück 15
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-112/2017
Beteiligung der Gemeinde nach § 36 Baugesetzbuch Neubau eines 
Wohnhauses OT Brodowin/Pehlitz
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-113/2017
Beteiligung der Gemeinde nach § 36 Baugesetzbuch Neubau eines 
Einfamilienhauses in Hanglage über zwei Geschosse OT Sandkrug
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-116/2017
Erwerb eines unbebauten Grundstückes – Gemarkung Chorin, Flur 
1, Flurstück 70
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-117/2017
Erwerb öffentlicher Verkehrsflächen in Chorin, Bahnhofstraße – 
Gemarkung Chorin, Flur 1, Flurstücke 686, 687, 694 und 719; 83 m²
– Beschluss angenommen

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse  
der Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenfinow vom 19.10.2017

Öffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: HO-035/2017
Überplanmäßige Ausgaben für Schulkostenbeiträge an die Gemeinde Falkenberg
Die Gemeindevertretung Hohenfinow genehmigt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 19.344,00 € für die Vorauszahlung des Schulkostenbeitrages 
für das Haushaltsjahr 2017.
– Beschluss angenommen
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Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse  
der Gemeindevertretung der Gemeinde Liepe vom 10.10.2017

Öffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: LI-028/2017
Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übertra-
gung der Aufgabe der Vergütungsfestsetzung des gesetzlichen Ver-
treters auf den Landkreis Barnim
Die Gemeindevertretung Liepe beschließt den Abschluss der „Öffent-
lich-rechtlichen Vereinbarung  zur Übertragung der Aufgabe der Vergü-
tungsfestsetzung des gesetzlichen Vertreters auf den Landkreis Barnim“.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: LI-030/2017
Vereinsförderung Liepe 2017
Die Gemeindevertretung Liepe beschließt, die unten genannten Vereine im 
Haushaltsjahr 2017, wie folgt zu unterstützen:
1. Sportgemeinschaft 49 Liepe e.V.  500,00 €
2. Heimatverein Liepe 2006 e.V.  300,00 €
3. Chorgemeinschaft Liepe e.V.  100,00 €
Für die Verwendungsnachweise sind die Rechnungen im Original vorzu-
legen. 
– Beschluss angenommen

Nichtöffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: LI-034/2017
Erlass/ Antrag auf Befreiung der Sondernutzungsgebühren
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: LI-035/2017
Verkauf einer ca. 4.831 m² großen Teilfläche aus dem Flurstück 
191/0.0, der Flur 3, in der Gemarkung Liepe
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: LI-037/2017
Verkauf des Flurstückes 117/0.0, der Flur 2, Gemarkung Liepe
– Beschluss angenommen

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse  
der Gemeindevertretung der Gemeinde Liepe vom 07.11.2017

Öffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: LI-039/2017
Abs
Die Gemeindevertretung Liepe genehmigt die am 23.10.2017 getroffene 
Eilentscheidung.
– Beschluss angenommen

Nichtöffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: LI-036/2017
Verkauf des Flurstückes 187/0.0 der Flur 2, Gemarkung Liepe
– Beschluss angenommen

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse  
der Gemeindevertretung der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen vom 17.08.2017

Öffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: LS-032/2017
Umwidmung von Haushaltsmitteln 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen beschließt, 
die Umwidmung der Haushaltsmittel 1220101 60100 5431030  in Höhe von 
9.900 € zur Verwendung bei  5410101 60100 5431030.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: LS-033/2017
Errichtung zweier Bushaltestellen im OT Lunow, Lüdersdorfer Stra-
ße
Die Gemeindevertretung Lunow-Stolzenhagen beschließt
1.  die Errichtung folgender neuer Fahrgastunterstände „MHB – Bad Saa-

row“ einschließlich der Pflasterung

 Unterstand 1 3-Felder vor dem Einkaufszentrum
 Unterstand 2 2-Felder zwischen HNr. 25 und 26
2.  die Errichtung der Fahrgastunterstände auch ohne Fördermittel vorzu-

nehmen.
– Beschluss angenommen

Nichtöffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: LS-030/2017
Kaufpreisermittlung und Vorbereitung zum Verkauf einer ca. 
4.076 m² großen Teilfläche aus dem Flurstück 160/0.0, der Flur 3, 
Gemarkung Stolzenhagen 
– Beschluss angenommen
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Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse  
der Gemeindevertretung der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen vom 21.09.2017

Nichtöffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: LS-034/2017
Zuschussvereinbarung mit dem „Begegnungszentrum Lunow e. V“ für die Bereitstellung von Finanzmitteln für die Erneuerung der Fenster 
und die Gestaltung der Außenfassade am Begegnungszentrum Lunow sowie Genehmigung der damit verbundenen überplanmäßigen 
Auszahlungen
– Beschluss angenommen

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse  
der Gemeindevertretung der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen vom 19.10.2017

Öffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: LS-036/2017
Aufhebung der Beschlüsse der Gemeindevertretung Lunow-Stol-
zenhagen Nr. LS-002/2016 vom 26.01.2016 und Nr. LS-034/2017 vom 
21.09.2017
Die Gemeindevertretung Lunow-Stolzenhagen hebt den am 26.01.2016 
gefassten Beschluss Nr. LS-002/2016 und den am 21.09.2017 gefassten 
Beschluss Nr. LS-034/2017 mit Wirkung vom 20.10.2017 auf. 
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: LS-037/2017
Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Gemeinde 
Lunow-Stolzenhagen und dem Begegnungszentrum Lunow e. V. – 
Zwischenfinanzierung
Dem Begegnungszentrum Lunow e. V. wird zur Sicherung der Vorfinanzie-
rung der Bezahlung der Unternehmerrechnungen eine Zwischenfinanzierung 
als rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von maximal 50.000 EUR gewährt. Die 
Auszahlung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der zu schließenden Ver-
einbarung und ausschließlich nach Vorlage der Kopien der zur Zahlung fälli-
gen Rechnungen. Die Gemeindevertretung Lunow-Stolzenhagen beschließt 
die Zuschussvereinbarung mit dem Begegnungszentrum Lunow e. V. gemäß 
Anlage VIII.
Die über- bzw außerplanmäßigen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe 
von insgesamt jeweils 50.000 EUR werden genehmigt. 
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: LS-038/2017
Gewährung eines Zuschusses an den Begegnungszentrum Lunow 
e. V.
Die Gemeindevertretung Lunow-Stolzenhagen bewilligt dem Begegnungs-
zentrum Lunow e. V. einen Zuschuss in Höhe von maximal 40.000 EUR, der 
ausschließlich für die Finanzierung der Bewirtschaftungsaufwendungen, 
der Aufwendungen für die Unterhaltung des Objektes einschließlich des 
Spielplatzes, in den Jahren 2016-2017 zu verwenden ist. Die Auszahlung 
erfolgt erst nach Erbringung des Verwendungsnachweises durch Vorlage 
der Rechnungskopien.
Die überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 40.000 EUR werden ge-
nehmigt.  
– Beschluss angenommen

Nichtöffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: LS-039/2017
Vergabe der Reparaturarbeiten am Bollwerk Stolzenhagen
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: LS-040/2017
Vergabe der Reparaturarbeiten am Bollwerk Lunow
– Beschluss angenommen



11

— Amtliche Bekanntmachungen —

24. November 2017  Nr. 11 Amtsblatt für das Amt Britz-Chorin-Oderberg

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse  
der Gemeindevertretung der Gemeinde  Parsteinsee vom 11.09.2017

Öffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: PS-018/2017
Umwidmung von Haushaltsmitteln
Die Gemeindevertretung Parsteinsee beschließt die Umwidmung der Haus-
haltsmittel 1220101 90100 5431030 in Höhe von 5.100 € zur Verwendung 
bei 5410101 90100 5431030
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: PS-019/2017
Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übertra-
gung der Aufgabe der Vergütungsfestsetzung des gesetzlichen Ver-
treters auf den Landkreis Barnim
Die Gemeindevertretung Parsteinsee beschließt den Abschluss der „Öf-
fentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übertragung der Aufgabe der Vergü-
tungsfestsetzung des gesetzlichen Vertreters auf den Landkreis Barnim“.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: PS-020/2017
Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Nutzung der Feuerwehrge-
bäude und -einrichtungen sowie Einsatztechnik
Die Gemeindevertretung Parsteinsee beschließt die Aufhebung des Be-
schlusses PS-021/2016 vom 09.01.2017 und beschließt den Abschluss des 
öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Nutzung der Feuerwehrgebäude 
und -einrichtungen sowie Einsatztechnik mit dem Amt Britz-Chorin-Oder-
berg rückwirkend zum 31.12.2010 gemäß Anlage 1 und befreit den Amts-
direktor zur Unterzeichnung des Vertrages von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB.
– Beschluss angenommen

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse  
der Gemeindevertretung der Gemeinde  Parsteinsee vom 16.10.2017

Nichtöffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: PS-021/2017
Aufhebung des Beschlusses PS-014/2017
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: PS-022/2017
Verkauf des Flurstückes 57/0.0, der Flur 2 in der Gemarkung Parstein
– Beschluss angenommen

— Ende der amtlichen Bekanntmachungen —
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